
905 der Beilap;en zu den stenographischel1 Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassunßs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, be­
treffend ein Zusatzprotokoll zum Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Sozialistischen Republik Rum~nien liber 
Rechtshilfe in blirgerlichen Rechtssachen einschlieSlich Sachen 
des Fanilienrechts und über Urkundenv-resen, unter zeichnet in Wien 
am 17 .. November 1965 

Durch das vorliegende Zusatzprotokoll soll der öster­
reichisch - rumänische Rechtshilfevertrag aus de::n Jahre 1969, 
BGB1.Nr. 112, auf das Gebiet der Sozialversicherung aus­
gedehnt \·!erden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vor­
liel~enden Abkofaraens die Erlassung eines besonderen Bundes­
gesetzes i::n Sinne des Art~ 50 Abs. 2 B-VG ZlL~ t~erf~hrun~ 

des Vertragsinhaltes in die irL~erstaatlic~e Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 
1973 in Verhandlung. gen.ommen und einstimm.ig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen , keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für 
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den Antra.s_ der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, 
betreffend ein Zusatzprotokoll zu~ Vertrag zwischen der Republik 

österreich und der Sozialistischen Republik Rumtinien liber Rechts­
hilfe in bilrger1ichen Rechtssachen einschließlich Sachen 
des Familienrechts und über Urkundemvesen, unterzeichnet in 
Wien um 17. November 1965, "!\'lird kein Einspruch erhoben .. 

Wien, am 20. Feber 1973 

Rem p 1 bau e r 
Berichterstntter 

Ur. F ruh s tor f e r 

Obmann 
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